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1. Ergänzung zur Beschlussvorlage vom 27. Oktober 2008 
Beratungsfolge 

 
Sitzung 

 
Beschluss 

 
 Tag Ö N ange-

nom-
men 

abge-
lehnt 

geän-
dert 

pas-
siert 

Verwaltungsausschuss 2. Dez. 08   X     
Rat 9. Dez. 08 X       
 
Beteiligte Fachbereiche / 
Referate / Abteilungen 

Beteiligung  
des Referates 0140 

Anhörungsrecht 
des Stadtbezirksrats 

Vorlage erfolgt aufgrund 
Vorschlag/Anreg.d.StBzR 

       
                

    Ja X Nein    Ja X Nein    Ja X Nein 
                

 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
 
 
Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Abfallentsorgungsgebühren in der Stadt Braunschweig 
(Abfallentsorgungsgebührensatzung) 
 
 
 
 
„Beschlussvorschlag unverändert“ 
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Begründung: 
 
In der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 27. November 2008 wurde auf  
Anregung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen darum gebeten, die Indexanpassung der  
vertraglich mit der ALBA Braunschweig GmbH (ALBA-BS) vereinbarten Entgelte genauer 
darzulegen. Dabei soll sowohl die Anpassung für das Jahr 2009 als auch die mittelfristige 
Indexentwicklung dargestellt werden. 
 
Im Einzelnen ergibt sich aus den vertraglichen Vereinbarungen mit ALBA-BS Folgendes:  
 
1. Leistungsvertrag II (Abfallsammlung und Abfallentsorgung) 
 
Grundlage der angesprochenen Indexanpassungen sind die Entgeltregelungen zum  
Leistungsvertrag II (Abfallsammlung und Abfallentsorgung) in der Fassung der 
Ergänzungsvereinbarung vom 19. Mai 2004. Mit der Indexierung werden die verschiedenen 
mit ALBA-BS vereinbarten Leistungsentgelte an die Entwicklung der allgemeinen 
Preissteigerung angepasst. Die Entgeltanpassungen erfolgen unter Zugrundelegung der 
amtlich festgestellten Indices des statistischen Bundesamtes der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
Konkret sind für die Anpassung der verschiedenen Entgelte die mit der Leistungserbringung 
verbundenen Kostenarten und deren Anteile an den Gesamtkosten verbindlich festgelegt. 
Den Kosten- bzw. Entgeltanteilen sind im Hinblick auf die Bildung eines Gesamtindexes für 
das betreffende Entgelt folgende Indices zugeordnet: 
 

 Kosten- bzw. Entgeltanteil Maßgeblicher Index 
1 Sonstiger Betrieblicher Aufwand 

(Material, Fahrzeugaufwendungen, 
Drittaufwendungen) 

Harmonisierter Verbraucherindex (HVPI) 

2 Personalaufwendungen Index der tariflichen Monatsgehälter für 
Gebietskörperschaften 

3 Abschreibungen Index für Kraftwagen und Kraftwagenteile 
4 Zinsen Zinssatz für zehnjährige Euro-Renditen 

(Inhaberschuldverschreibungen) 
 
 
Die Kosten-/Entgeltanteile sind für jedes Entgelt gesondert und im Einzelnen vereinbart. 
 
Aus den Indexentwicklungen der einzelnen Kosten- bzw. Entgeltanteile wird für jedes Entgelt 
ein Gesamtindex ermittelt, der für die Fortschreibung des jeweiligen Entgeltes gilt. 
 
In der Anlage ist die Entwicklung der Indices, die für die Anpassung der Entgelte relevant 
sind, seit dem Jahr 2002 dargestellt. 
 
2. Entsorgung kompostierbarer Abfälle 
 
Hinsichtlich der Entgelte für die Leistungen der Braunschweiger Kompost GmbH (BKG) 
bezüglich der Verwertung des Bio- und Grünabfalls gelten vergleichbare Regelungen zur 
indexgestützten Entgeltanpassung. Den Kosten- bzw. Entgeltanteilen sind im Hinblick auf die 
Bildung eines Gesamtindexes für das betreffende Entgelt folgende Indices zugeordnet: 
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 Kosten- bzw. Entgeltanteil Maßgeblicher Index 
1 Löhne und Lohnnebenkosten Index der tariflichen Monatsgehälter für 

Gebietskörperschaften 
2 Reparatur- und Unterhaltungskosten 

sonstige technische Leistungen 
Index der Erzeugerpreise der Investitions-
güterproduzenten 

3 Dieselkraftstoffe Index der Erzeugerpreise für gewerbliche 
Produkte, Dieselkraftstoff bei Abgabe an 
Großverbraucher 

4 Beseitigung von Sieb- und 
Sortierresten 

Berücksichtigt wird der tatsächliche 
Beseitigungspreis 

 
In der Anlage ist die Entwicklung der Indices, die für die Anpassung der Entgelte relevant 
sind, seit dem Jahr 2003 dargestellt. 
 
3. Auswirkungen auf die Entgelte 
 
Aufgrund der festgelegten Indexanpassungen ergibt sich für das Jahr 2009 eine Erhöhung 
der Entgelte im Bereich Restabfall um rd. 600.000 
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TVöD im Jahr 2008 eine hohe Steigerung bei dem Personalkostenindex ergeben hat 
(s. Anlage) und der Personalkostenanteil bei den einzelnen vereinbarten Entgelten etwa 
zwischen 40 % und 80 % liegt. 
 
Bei einer Betrachtung der mittleren Preissteigerung im Zeitraum 2002 (bzw. 2003) bis 2008 
in der Höhe von rd. 2 % bei den meisten Indices (s. Anlage) ist von einer angemessenen 
Entwicklung der Leistungsentgelte auszugehen. Die höhere Steigerung bei den 
Dieselkraftstoffen entspricht ebenfalls der allgemeinen Entwicklung in den vergangenen 
Jahren. 
 
I. V. 
 
 
gez. 
 
Lehmann 
 
Anlage 
 


